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Friedhofsordnunq (FO)

für die Betriebsgemeinschaft der Friedhöfe in Bültum, Hary, Ilde, Nette, Störy und 
Upstedt

der Ev.-Iuth.Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat 
der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau am 
01.12.2023 folgende Friedhofsordhung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. 
Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er 
ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem 
Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung 
auf dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I, Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II, Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III, Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV, Grabstätten

§11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Bültum und Ilde
§ 14 a Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Hary und Ilde
§ 14 b Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Nette und Upstedt
§ 14 c Pflegefreie Rasenwahlgrabstätten in Nette
§ 15 Baumgrabstätten in Ilde, Nette und Upstedt
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V, Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen
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VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 

§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII, Grabmale und andere Anlagen

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle

IX, Haftung und Gebühren

§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren

X. Schlussvorschriften

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der Ev.-Iuth. 
Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau in ihren jeweiligen Größen. Die Friedhöfe 
bestehen aus folgenden Teilen:

a) Der Friedhof in Bültum umfasst zur Zeit die Flurstücke 154/2 und 60/3 Flur _2 
Gemarkung Bültum in Größe von insgesamt 0,3842 ha. Eigentümerin der 
Flurstücke ist die Ev.-Iuth. Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau.

b) Der Friedhof in Hary umfasst zur Zeit die Flurstücke 24/2, 44/3 und 46/7, Flur 
2 Gemarkung Hary in Größe vom insgesamt 0,422 ha. Eigentümerin der 
Flurstücke ist die Ev.-Iuth. Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau.

c) Der Friedhof in Ilde umfasst zur Zeit das Flurstück 1, Flur 1 Gemarkung Groß 
Ilde in einer Größe von insgesamt 0,226 ha.

d) Der Friedhof in Nette umfasst zur Zeit eine Teilfläche des Flurstücks 8, Flur 14 
der Gemarkung Oberes Feld in einer Größe von insgesamt 0,380 ha.

e) Der Friedhof in Störy umfasst zur Zeit das Flurstück 61/1, Flur 2 der 
Gemarkung Störy in einer Größe von insgesamt 0,132 ha.
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f) Der Friedhof in Upstedt umfasst zur Zeit das Flurstück 138/2, Flur 2 Gemarkung 
Kleines Feld in Größe von insgesamt 0,16 ha.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren 
Wohnsitz in der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Trinitatis Im Ambergau/der Stadt 
Bockenem in den Ortsteilen Bültum, Hary, Ilde, Nette, Störy und Upstedt
hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal
tung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom 
Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser'Friedhofsordnung sowie den 
sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, 
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, 
einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten 
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§3 
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem 
wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr 
verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich 
zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte 
bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. 
Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen 
von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen 
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte 
mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie
tätsfrist vergangen ist.
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II, Ordnungsvorschriften

§4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist tagsüber für den Besuch geöffnet,

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 
vorübergehend geschlossen werden.

(3) Die Friedhofswege werden im Winter nicht geräumt und gestreut.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - 
ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer - zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen 
und zu verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder 
mitgebrachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu 
beschädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer 
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

- 800 -



§ 6 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die 
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und 
in betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der
Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der
Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung 
der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte 
von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, 
die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III, Allgemeine Bestattunqsvorschriften

§7 
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen 
rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die 
Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der 
Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine 
Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen 
ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort 
und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

- 801 -



§8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen 
zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt 
und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die 
Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge 
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus 
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die 
geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 
des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

§9 
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen 
werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit 
Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu 
verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung 
und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten 
oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, 
wenn Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.
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IV. Grabstätten 

§ 11 
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen auf allen Friedhöfen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten (§ 12),

b) Wahlgrabstätten (§ 13),

Auf den Friedhöfen in Bültum, Hary, Nette, Störy und Upstedt stehen zusätzlich folgende 
Arten von Grabstätten zur Verfügung:

c) Pflegefreie Rasenreihengrabstätten (§ 14, § 14 a, § 14 b)

Auf dem Friedhof in Nette stehen zusätzlich folgende Grabstätten zur Verfügung:

d) Pflegefreie Rasenwahlgrabstätten (§ 14 c)

Auf den Friedhöfen in Ilde, Nette und Upstedt stehen zusätzlich folgende Arten 
Grabstätten zur Verfügung

e) Baumgrabstätten (§ 15)

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur 
öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils 
geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen 
haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf 
Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. 
Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Le
bensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder pflegefreien Rasenwahlgrabstelle darf 
zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der 
Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe 
haben:

a) für Särge: Länge: 2,1 m Breite: 0,9m,

b) für Urnen: Länge: 0,6 m Breite: 0,6 m.
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Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der 
Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche 
(ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die 
Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,40 m starke Erd
wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von 
der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, 
Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten 
entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht 
nach und muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger 
entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung 
herausgenommener Pflanzen besteht nicht.

§ 12 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben 
werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ab
lauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt 
gemacht.

§ 13 
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehre
ren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 
Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für 
die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf 
der Ruhezeit einmalig für bis zu fünf Jahren verlängert werden. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines 
Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut
zungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren 
für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende 
Angehörige bestattet werden:

a) Ehegatte,
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b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene
Lebenspartnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) Eltern,
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den 
bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung 
zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines 
Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine 
der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur 
Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, 
auf welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
.bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das 
Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort 
genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, 
dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert,. das 
Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine 
Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes 
bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14 
Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Bültum, Ilde und Upstedt

(1) Pflegefreie Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten, auf denen eine Urnen
oder eine Sargbestattung stattfindet und deren Pflege der Friedhofsträger 
übernimmt oder einem von diesem beauftragten Dritten.
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(2) Das Nutzungsrecht für pflegefreie Rasenreihengräber wird auf 30 Jahre vergeben 
und kann nicht verlängert werden.

(3) Die Gestaltung der pflegefreien Rasenreihengrabstätten erfolgt mit einer ca. 60 cm 
x 40 cm x 8cm großen im Boden liegenden Granitplatte die mindestens den Vor- 
und Zunamen sowie das Geburts- und Sterbejahr der verstorbenen Person enthält. 
Wegen der notwendigen Rasenpflege können aufgesetzte Schriftzeichen, 
Einfassungen oder ähnliches nicht verwendet werden. Die Beschaffung und das 
Setzen der Platte erfolgt auf Veranlassung und auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Pflegefreie Rasenreihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 14 a 
Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Hary und Störy

(1) Pflegefreie Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten, auf denen eine Urnen
oder eine Sargbestattung stattfindet und deren Pflege der Friedhofsträger 
übernimmt oder einem von diesem beauftragten Dritten.

(2) Das Nutzungsrecht für pflegefreie Rasenreihengräber wird auf 30 Jahre vergeben 
und kann nicht verlängert werden.

(3) Den Verstorbenen wird durch Anbringen einer Metallplatte am gemeinschaftlichen 
Trauermai gedacht.

(4) Auf Antrag kann die Grabstätte mit einer Gedenkplatte gestaltet werden. Die 
Gestaltung der pflegefreien Rasenreihengrabstätten erfolgt mit einer ca. 60 cm x 
40 cm x 8cm großen im Boden liegenden Granitplatte die mindestens den Vor- und 
Zunamen sowie das Geburts- und Sterbejahr der verstorbenen Person enthält. 
Wegen der notwendigen Rasenpflege können aufgesetzte Schriftzeichen, 
Einfassungen oder ähnliches nicht verwendet werden. Die Beschaffung und das 
Setzen der Platte erfolgt auf Veranlassung und auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Pflegefreien Reihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten

§ 14 b 
Pflegefreie Rasenreihengrabstätten in Nette

(1) Pflegefreie Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten, auf denen eine Urnen
oder eine Sargbestattung stattfindet und deren Pflege der Friedhofsträger 
übernimmt oder einem von diesem beauftragten Dritten.

(2) Das Nutzungsrecht für pflegefreie Rasenreihengräber wird auf 30 Jahre vergeben 
und kann nicht verlängert werden.
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(1) Die Gestaltung der pflegefreien Rasenreihengrabstätten erfolgt mit einer ca. 80 cm 
x 40 cm x 4cm großen im Boden liegenden Grabplatte. Auf dieser Grabplatte Ist 
eine ebenerdiger Kopfstein in der Größe von 40 cm x 30 cm zu befestigen. Auf dem 
Kopfstein muss mindestens der Vor- und Zunamen sowie das Geburts- und 
Sterbejahr der verstorbenen Person enthalten. Die Beschaffung und das Setzen der 
Platte erfolgt auf Veranlassung und auf Kosten der nutzungsberechtigten Person.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Pflegefreie Reihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 14 c 
Pflegefreie Rasenwahlgrabstätten in Nette

I
(1) Pflegefreie Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, 

die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des 
Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Die 
Pflege übernimmt der Friedhofsträger oder einem von diesem beauftragten Dritten.

(2) Die Gestaltung der pflegefreien Rasenwahlgrabstätten erfolgt mit einer ca. 50 cm x 
40 cm x 4cm großen im Boden liegenden Grabplatte. Auf dieser Grabplatte ist eine 
ebenerdiger Kopfstein in der Größe von 40 cm x 30 cm zu befestigen.
Bei zweistelligen Rasenwahlgräbern sind die Maße der Platte 80 cm x c 60 cm und 
vom Kopfstein 60 x 40 cm. (Eine Teilung in zwei Platten mit je einem Kopfstein ist 
möglich. Das vorgegebene Maß darf dabei nicht überschritten werden.) Der 
Kopfstein muss mindestens der Vor- und Zunamen sowie das Geburts- und 
Sterbejahr der verstorbenen Person enthalten. Die Beschaffung und das Setzen der 
Platte und des Kopfsteins erfolgt auf Veranlassung und auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person.

Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Pflegefreien Rasenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten

§ 15 
Baumgrabstätten in Ilde, Nette und Upstedt

(1) Baumgrabstätten sind Reihengrabstätten mit einer Grabstelle für 
Urnenbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer 
der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert 
werden. Die Pflege und Gestaltung erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem 
von diesem beauftragten Dritten.

(2) Die Gestaltung der Baumgrabstätte erfolgt mit einer ca. 60 cm x 40 cm x 8cm 
großen im Boden liegenden Granitplatte die mindestens den Vor- und Zunamen 
sowie das Geburts- und Sterbejahr der verstorbenen Person enthält. Wegen der 
notwendigen Rasenpflege können aufgesetzte Schriftzeichen, Einfassungen oder 
ähnliches nicht verwendet werden. Die Beschaffung und das Setzen der Platte 
erfolgt auf Veranlassung und auf Kosten der nutzungsberechtigten Person.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten auch für Grabstätten im Baumgrabfeld
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§ 16 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch 
auf Gebührenerstattung.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer 
Wahlgrabstätten besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung 
abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

§ 17 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über alle Bestattungen ein Verzeichnis, welches die 
Namen der Bestatteten, die Art und Lage der Grabstätten, die Dauer der Ruhezeiten 
und die Daten der Nutzungsberechtigten beinhaltet.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt werden.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine 
Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören 
können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. 
Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen hur unten an der 
Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die 
nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne 
des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit" hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzüge kann 
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der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

VI, Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20 
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt 
werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht 
gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder 
Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch 
fremde Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von 
biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von 
Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet.

(2) Es dürfen zum Schutz gegen Unkraut, z.B. bei Kiesbelegungen, keine Vliese, 
Schutzfolien oder sonstige Materialen verwendet werden, die geeignet sind, nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder die die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhezeit ermöglichen.

(3) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen 
sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen.

(4) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von 
Schnittblumen ist nicht gestattet.
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§ 22 
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann 
die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 
sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen 
hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die 
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte 
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, 
sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder 
der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen 
lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In 
den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik 
mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige 
begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken 
wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk 
geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn 
die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten 
bestätigt.
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(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert 
worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie 
sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur 
Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der 
Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des 
Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der BIV-Richtlinie die 
erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer 
müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige 
Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe 
von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und 
anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, 
setzt die FriedhofsverWaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach 
ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 
19 Absatz 4.

§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf dem Friedhof Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie 
im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht 
möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten 
Grüften ist nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen 
Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung 
und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die 
Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind 
die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen 
vollständig zu entfernen.

§ 25 
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Die nutzungsberechtigte Person hat die Grabmale und anderen Anlagen nach 
Ablauf des Nutzungsrechtes auf eigene Kosten zu entfernen. Kommt die 
nutzungsberechtigte Person dieser Verpflichtung innerhalb von drei Monaten nach 
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Bekanntgabe über das Abräumen der Grabstätte oder nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Abräumung auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person vornehmen oder veranlassen. Die hierfür 
entstandenen Kosten sind der nutzungsberechtigten Person in Rechnung zu 
stellen. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere 
Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale 
und anderer Anlagen verpflichtet.

(3) Sofern der Nutzungsberechtigte die Entfernung selbst vornimmt, hat diese 
fachgerecht und vollständig zu erfolgen. Die Friedhofsahlagen sind hierbei 
schonend zu behandeln. Für etwaige Schäden haftet der Nutzungsberechtigte. Die 
Abnahme der Arbeiten erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.

§ 26 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der 
Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII, Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 
Leichenhalle in Bültum, Hary und Ilde

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in 
der Leichenhalle von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. 
Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen 
werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird 
nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit 
schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.
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§ 28 
Benutzung der Friedhofskapellen und der Kirchen

(1) Für die Trauerfeier stehen die Friedhofskapellen und Kirchen zur Verfügung.

(2) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehörenden Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften waren steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur 
Verfügung.

(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.

(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum 
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit 
gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt 
bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 29 
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in 
ihrem Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 30 
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X, Schlussvorschriften

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung zum 01.01.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Friedhofsordnungen in der Fassung vom 27.05.2015 und vom 
26.02.2014 außer Kraft.

Hary, den 01.12.2023

Kirchenvorsteher(in)
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 
und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den .j

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld 
Der Kirchenkreisvorstand

Im Auftrag:

L.S.
Bevollmächtigter
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Friedhofsaebührenordnunq (FGO)

für die Betriebsgemeinschaft der Friedhöfe in Bültum, Hary, Ilde, Nette, Störy 
und Upstedt

der Ev.-Iuth. Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 
30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Trinitatis 
Im Ambergau für die Friedhöfe der Betriebsgemeinschaft in Bültum, Hary, Ilde, Nette, 
Störy und Upstedt am 01.12.2023 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung 
beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 
Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§3 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung 
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der 
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.
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(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der 
Verwaltungshandlung.

§4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und 
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder 
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 
Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den 
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte
Für 30 Jahre : 600,00 €

2. Wahlgrabstätte
für 30 Jahre - je Grabstelle- : 930,00 €

3. Pflegefreie Rasenreihengrabstätte 
für 30 Jahre : 1.530,00 €

4. Pflegefreie Urnenrasenreihengrabstätte 
für 30 Jahre: 850,00 €

5. Pflegefreie Rasenwahlgrabstätte 
für 30 Jahre 1.710,00 €

6. Gemeinschaftsgrabanlage unter dem Baum für 30 Jahre 920,00 €
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7. Zusätzliche Bestattung einer Urne In einer bereits belegten Wahl-, Rasenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:

Bei einer Beisetzung in einer Wahl-, Rasenwahlgrabstätte eine Gebühr gemäß Nr. 7 für 
alle Grabstellen zur Anpassung an die neue Ruhezeit.

8. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten gern. 
§ 13 Absatz 2 FO ist 1/30 der Gebühr nach Nummer 2 oder 5 je Grabstelle zu 
entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen 
Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. Verwaltungsgebühren: 

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines Grabmals einschließlich
Standsicherheitsprüfung 20,00 €

IV. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle und Kirche:

1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier: 75,00 €

2. Gebühr für die Benutzung der Kirche je Trauerfeier: 100,00 €

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der 
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.
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§8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung zum 01.01.2024 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die
Friedhofsgebührenordnungen in der Fassung vom 27.05.2015 und 21.10.2009 außer Kraft.

Hary, den 01.12.2023

Ev.-Iuth. Trinitatiskirchengemeinde Im Ambergau 
Der Kirchenvorstand

V^itzende(r) Kirchenvorsteher(in)

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 
Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den .It.fe.fe.
Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld 
Der Kirchenkreisvorstand

Im Auftrag

Bevollmächridter
L.S.
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Der Bürgermeister 

Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes Nr. 4 „Hinter der Molkerei“, 4. Änderung, OT Groß Düngen 

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Bebau-

ungsplan Nr. 4 „Hinter der Molkerei“, 4. Änderung, OT Groß Düngen als Satzung be-

schlossen. 

Hiermit wird der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches vom 

23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Der Planbereich des Bebauungsplanes ist wie auf der Karte dargestellt begrenzt. 
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Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann im Bauamt des Rathau-

ses, Oberstraße 6, 31162 Bad Salzdetfurth während der Sprechzeiten 

Montag — Freitag 09:00  -  12:00 Uhr 

Mittwoch  geschlossen 

Montag zusätzlich 14:30  -  17:00 Uhr 

Donnerstag zusätzlich 14:30  -  19:00 Uhr 

von jedermann eingesehen werden. 

Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes, der Begründung und zusammenfassender 

Erklärung auch Auskunft verlangen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  

Weiterhin wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt gel-

tenden Fassung auf die nachfolgenden Rechtsfolgen hingewiesen: 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-

über der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-

den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 

der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches vom 23.9.2004 

(BGBl. I S. 2414) in der zuletzt geltenden Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungs-

plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 

Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Bad Salzdetfurth, 13.12.2023 

Stadt Bad Salzdetfurth 

Der Bürgermeister 

Gryschka 
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Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes Nr. 79 „Erneuerbare Energien Bünte“, OT Wesseln 

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Bebau-

ungsplan Nr. 79 „In den Kämpen“, OT Listringen als Satzung beschlossen. 

Hiermit wird der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches vom 

23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Der Planbereich des Bebauungsplanes ist wie auf der Karte dargestellt begrenzt. 

Der Bürgermeister 
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Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann im Fachbereich III Bau-

en, Wohnen, Umwelt des Rathauses, Oberstraße 6, 31162 Bad Salzdetfurth während der Sprechzeiten 

Montag — Freitag 09:00  -  12:00 Uhr 

Mittwoch  geschlossen 

Montag zusätzlich 14:30  -  17:00 Uhr 

Donnerstag zusätzlich 14:30  -  19:00 Uhr 

von jedermann eingesehen werden. 

Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes, der Begründung und zusammenfassender 

Erklärung auch Auskunft verlangen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  

Weiterhin wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt gel-

tenden Fassung auf die nachfolgenden Rechtsfolgen hingewiesen: 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-

über der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-

den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 

der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches vom 23.9.2004 

(BGBl. I S. 2414) in der zuletzt geltenden Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungs-

plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 

Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Bad Salzdetfurth, 13.12.2023 

Stadt Bad Salzdetfurth 

Der Bürgermeister 

Gryschka 
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STADT
BAD SALZDETFURTH

Bekanntmachun

des Beschlusses über die Jahresabschluss 2018
und die Entlastung des Bürgermeisters

sowie über die Auslegung des Jahresabschlusses 2018

1. In seiner Sitzung am 12. 12. 2023 hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth folgen-
den Beschtuss gefasst:

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Salzdetfurth, wie er der Vorlage
2023/114/W beigefügt ist, wird beschlossen. Gleichzeitig wird dem Bürger-
meister für den Jahresabschluss 2018 die uneingeschränkte Entlastung er-
teilt.

2.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von
1. 999. 655, 69   wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses und

der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von
3. 462, 35   wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er-
gebnisses zugeführt.

Der vorgenannte Ratsbeschluss über die Jahresrechnung 2018, die Entlastung
des Bürgermeisters sowie die Verwendung des Jahresergebnisses wird hier-
durch gemäß § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz öf-
fentlich bekanntgemacht.

Der Jahresabschluss 2018 sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungs-
amtes liegen in der Zeit vom 21. 12. 2023 bis 05. 01.2024 während der Dienst-
stunden (montags 09. 00 - 12. 00 Uhr und 14. 30 -17. 00 Uhr, dienstags 09. 00 -
12.00 Uhr, donnerstags 09.00 -12.00 Uhr und 14.30 - 19. 00 Uhr, freitags 09. 00
- 12.00 Uhr) im Rathaus, Oberstraße 6, Zimmer 202, öffentlich aus.

Bad Salzdetfurth, den 13. 12. 2023
Der Bürgermeister
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STADT
BAD SALZDETFURTH

Bekanntmachun

des Beschlusses über die Jahresabschluss 2019
und die Entlastung des Bürgermeisters

sowie über die Auslegung des Jahresabschlusses 2019

1. In seiner Sitzung am 12. 12. 2023 hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth folgen-
den Beschluss gefasst:

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Bad Salzdetfurth, wie er der Vorlage
2023/115/W beigefügt ist, wird beschlossen. Gleichzeitig wird dem Bürger-
meister für den Jahresabschluss 2019 die uneingeschränkte Entlastung er-
teilt.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von
1. 198.921,95 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses und
der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von
235.019,40 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen
Ergebnisses zugeführt.

2. Der vorgenannte Ratsbeschluss über die Jahresrechnung 2019, die Entlastung
des Bürgermeisters sowie die Verwendung des Jahresergebnisses wird hier-
durch gemäß § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz öf-
fentlich bekanntgemacht.

Der Jahresabschluss 2019 sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungs-
amtes liegen in der Zeit vom 21. 12.2023 bis 05.01.2024 während der Dienst-
stunden (montags 09. 00 - 12. 00 Uhr und 14. 30 -17. 00 Uhr, dienstags 09. 00 -
12. 00 Uhr, donnerstags 09.00 -12.00 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, freitags 09. 00
- 12.00 Uhr) im Rathaus, Oberstraße 6, Zimmer 202, öffentlich aus.

Bad Salzdetfurth, den 13. 12.2023
Der Bür rmeister

^^
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Öffentliche Bekanntmachung
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 14.12.2023
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim Tel.: (05121)6970-198
Az.: Herten - 611 Barfelde-Wald 005.0 - 2023/04

Feststellung der Wertermittlunqserqebnisse 
in der Flurbereinigung Barfelde-Wald

In dem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren Barfelde-Wald, Landkreis Hildesheim 157, 
werden hiermit die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) als verbindlich 
für das weitere Flurbereinigungsverfahren festgestellt.

Begründung

Die Wertermittlung ist unter der Leitung des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
vorgenommen worden. Die Karten mit den Wertermittlungsergebnissen und der 
Wertermittlungsrahmen haben in der Zeit vom 21.11. bis 22.11.2023 zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten ausgelegen und sind ihnen im Anhörungstermin gemäß § 32 FlurbG am 29.11.2023 
erläutert worden. Einwendungen sind im Anhörungstermin nicht vorgebracht worden.

Die Voraussetzungen für die Feststellung der Wertermittlungsergebnisse sind damit erfüllt.

Der festgelegte Umrechnungsfaktor im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren Barfelde- 
Wald wird mit 100,00 € pro 1 Wertverhältnis (WV) bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für 
regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Im Auftrage
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Satzung
über die Erhebung eines Gästebeitrages

in der Stadt Bad Salzdetfurth
(Gästebeitragssatzung)

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 10 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S121), jeweils in der aktuell
geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth in seiner Sitzung am 12.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Stadt Bad Salzdetfurth ist für ihre Ortsteile Bad Salzdetfurth und Detfurth als Kurort
staatlich anerkannt. Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes

a. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung,
Betrieb und Unterhaltung ihrer Einrichtungen, die dem Tourismus dienen
(Tourismuseinrichtungen),

b. für die zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen
c. sowie für die den beitragspflichtigen Personen eingeräumte Möglichkeiten,

Verkehrsleistungen im ÖPNV kostenlos in Anspruch zu nehmen,
erhebt die Stadt einen Gästebeitrag nach Maßgabe dieser Satzung. Die Erhebung von Ge-
bühren und Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen nach besonderen Vor-
schriften bleibt unberührt.

(2) Erhebungsgebiet ist das gesamte Stadtgebiet der Stadt Bad Salzdetfurth mit allen Orts-
teilen.

(3) Der Gesamtaufwand nach Absatz 1 Satz 2 soll wie folgt gedeckt werden:
a. zu  10 % durch Gästebeiträge,
b. zu  15 % durch sonstige Entgelte und Erlöse,
c. zu  75 % durch nicht zweckgebundene Mittel (Anteil der Allgemeinheit)

§ 2
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig sind alle Personen, die im Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen, ohne
dort eine alleine Wohnung oder Hauptwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes zu
haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme
an den zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen und zur kostenlosen
Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs geboten wird.

(2) Besteht die Unterkunft in Wohnraum, an dem der Beitragspflichtige oder sein Ehegatte,
Lebenspartner oder eine sonstige mit in der Familie lebende Person ein Dauernutzungs-
recht (z. B. Eigentum, sonstiges dingliches Recht, Dauermiete etc.) hat (Zweitwohnung),
so gelten für die Bemessung (§ 4), für Pflichtbeginn und Schuldentstehung (§ 6), die Fäl-
ligkeit und Erhebung und die evtl. Rückzahlung (§ 9) des Gästebeitrags sowie für die Mit-
wirkungspflichten des Wohnungsgebers (§ 8) besondere Bestimmungen.
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§ 3
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Nicht gästebeitragspflichtig sind:

a. Personen, die sich nur zur Berufsausübung, zur Berufsausbildung oder zum
Schulbesuch im Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth aufhalten,

b. bettlägerig Kranke, die nicht in der Lage sind, die Tourismuseinrichtungen zu be-
nutzen und an den zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen
teilzunehmen.

(2) Vom Gästebeitrag befreit sind außerdem
a. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,
b. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, Großeltern,

Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -söhne, Schwäger und Schwägerinnen
von Personen, die im Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth ihre alleinige Wohnung
oder Hauptwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes (BMG) haben oder in
einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen, wenn sie ohne Entgelt oder
Kostenerstattung in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen werden.

(3) Die Voraussetzungen für die Befreiung von der Zahlung des Gästebeitrages sind von
dem Berechtigten nachzuweisen. An die vom Gästebeitrag zu befreienden Personen im
Sinne von § 3 Absatz 2 ist eine Gästekarte entsprechend § 7 Absatz 4 auszugeben.

§ 4
Beitragsmaßstab und -höhe

(1) Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bemessen.
Die Dauer wird, Aufenthalte ohne Unterkunftnahme ausgenommen, nach der Anzahl der
Übernachtungen berechnet.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung und Person 2,00 €.

(2) Der Beitragspflichtige kann anstelle des nach Übernachtungen berechneten Gästebei-
trags nach Absatz 1 bei der Stadt Bad Salzdetfurth eine Jahresgästekarte erwerben, mit
der die Gästebeitragspflicht für sämtliche Aufenthalte der Person für 1 Jahr ab dem Er-
werb abgegolten ist. Für eine Jahresgästekarte ist das 28-fache des in Absatz 1 be-
stimmten Tarifs zu zahlen (Jahresgästebeitrag), aktuell folglich 56,00 €. Bereits gezahlte
und nach der tatsächlichen Anzahl der Übernachtungen berechnete Gästebeiträge wer-
den auf Antrag auf den Jahresgästebeitrag angerechnet.

(3) Sofern Umsatzsteuer anfällt, wird diese zusätzlich zu den in (1) und (2) definierten Gäste-
beiträgen erhoben.

§ 5
Ermäßigungen

(1) Der Beitrag ermäßigt sich auf 50 % für

a. Kinder/Jugendliche vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
b. Schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens

80%, sowie eine Begleitperson, wenn die Berechtigung zur Mitnahme einer Be-
gleitperson durch Eintragung im Ausweis des schwerbehinderten Menschen
nachgewiesen ist,
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c. Teilnehmer an von der Stadt Bad Salzdetfurth anerkannten Kongressen, Tagun-
gen, Lehrgängen und vergleichbaren Veranstaltungen.

(2) Personen, die stationär für eine Rehabilitationsmaßnahme, eine Anschlussheilbehand-
lung (AHB) oder eine Akutversorgung untergebracht sind und sich für mindestens 21 Tage
im Erhebungsgebiet aufhalten, werden nur zu 90 % des maßgeblichen Gästebeitrages her-
angezogen.

§ 6
Erhebungszeitraum sowie Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Gästebeitragspflicht und die Gästebeitragsschuld entstehen bei Unterkunftnahme mit
der Ankunft im Erhebungsgebiet. Die Gästebeitragspflicht endet mit dem Tage der Ab-
reise. Die Dauer des Aufenthaltes wird nach der Zahl der Übernachtungen berechnet.

(2) Für den Jahresgästebeitrag und den pauschalierten Gästebeitrag entstehen die Beitrags-
pflicht und die Beitragsschuld mit Beginn des Kalenderjahres bzw. bei Eigentumserwerb
oder Begründung des Dauernutzungsrechts während des laufenden Kalenderjahres im
Zeitpunkt der Rechtsbegründung.

§ 7
Beitragsfälligkeit und -erhebung

(1) Sofern die Einziehung nicht gemäß § 8 erfolgt, ist der Gästebeitrag für die gesamte
Dauer des Aufenthaltes nach der Ankunft des Gastes fällig und an die Stadt Bad Salzdet-
furth zu zahlen. Für Verlängerungen der Aufenthaltsdauer gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Der Jahresgästebeitrag wird von der Stadt Bad Salzdetfurth durch gesonderten Festset-
zungsbescheid bzw. öffentliche Bekanntmachung festgesetzt und ist einen Monat nach
Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides bzw. der öffentlichen Bekanntmachung fällig.

(3) Gästebeitragspflichtige haben die zur Feststellung der Gästebeitragserhebung erforderli-
chen Auskünfte (Vor- und Zuname, Geburtsdatum, An- und Abreisetag bzw. Eigentums-
erwerb oder Begründung des Dauernutzungsrechtes, Befreiungsgründe, soweit diese
vorliegen) auf vorgegebenem Formular zu erteilen.

(4) Als Zahlungsnachweis wird eine Gäste- oder Jahresgästekarte auf den Namen des Bei-
tragspflichtigen ausgegeben, die den Vor- und Zunamen, das Alter, den Tag der Ankunft
und der voraussichtlichen Abreise des Beitragspflichtigen enthält.

(5) Die Gäste- oder Jahresgästekarte ist nicht übertragbar und bei der Benutzung von Tou-
rismuseinrichtungen oder beim Besuch von Veranstaltungen den Aufsichtspersonen vor-
zuzeigen. Die Gäste- oder Jahresgästekarte verbleibt im Eigentum der Stadt Bad Salz-
detfurth. Bei missbräuchlicher Verwendung kann sie ersatzlos eingezogen werden.

(6) Bei Verlust oder Beschädigung der gültigen Gäste- oder Jahresgästekarte können Er-
satzgästekarten oder Ersatzjahresgästekarten von der Stadt Bad Salzdetfurth ausgestellt
werden.

§ 8
Pflichten der Wohnungsgeber und vergleichbarer Personen

(1) Wer im Erhebungsgebiet andere Personen beherbergt, anderen Personen Wohnraum
zur vorübergehenden Nutzung überlässt, einen Campingplatz oder Standplatz mit Stell-
plätzen für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte, einen Wochenendplatz betreibt und
dort Plätze anderen Personen zur vorübergehenden Nutzung überlässt, (Wohnungsge-
ber), ist verpflichtet,
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a. von den bei ihm gegen Entgelt oder Kostenerstattung verweilenden beitragspflich-
tigen Personen unmittelbar nach ihrer Ankunft die für die Erhebung des Gästebei-
trages notwendigen Daten (Familienname und Vorname, Straße, Postleitzahl und
Wohnort des Beitragsschuldners sowie den voraussichtlichen Aufenthaltszeitraum
und Angaben zu gewährten Ermäßigungen) zu erheben, eine Gästekarte auszu-
stellen,  den Gästebeitrag einzuziehen sowie die Beitragspflichtigen innerhalb von
einer Woche bei der Stadt Bad Salzdetfurth zu melden,

b. den eingezogenen Gästebeitrag an die Stadt Bad Salzdetfurth abzuliefern,

c. unabhängig von den melderechtlichen Verpflichtungen nach §§ 29 und 30 Bun-
desmeldegesetz (BMG) über alle Personen einschließlich derer, die nicht bei-
tragspflichtig oder von der Beitragspflicht befreit sind, ein tagesaktuelles und kon-
trollfähiges elektronisches oder manuelles Gästeverzeichnis mit den für die Bei-
tragsermittlung und Vollstreckung notwendigen Angaben (Familienname, Vor-
name, Alter, Anschrift, An- und voraussichtlicher Abreisetag, berechneter Gäste-
beitrag pro Übernachtung und dessen Gesamtsumme, Angaben zu Befreiungs-
bzw. Ermäßigungstatbeständen hinsichtlich des Gästebeitrages) zu führen. Das
Gästeverzeichnis ist 5 Jahre ab Beginn des auf die Eintragung folgenden Kalen-
derjahres aufzubewahren,

d. auf Verlangen das Gästeverzeichnis zusammen mit den Buchungsunterlagen den
damit beauftragten Personen der Stadt Bad Salzdetfurth. vorzulegen und die zur
Festsetzung bzw. Prüfung des Gästebeitrages erforderlichen mündlichen und
schriftlichen Auskünfte zu erteilen. Die oder der Beauftragte der Stadt Bad Salz-
detfurth ist berechtigt, Kontrollen der Gästebücher durchzuführen,

e. Zahlungsverweigerer unverzüglich der Stadt Bad Salzdetfurth zu melden,

f. die Gästebeitragssatzung an einer für den Gast gut sichtbaren Stelle auszuhän-
gen bzw. auszulegen,

(2) Die in Absatz 1 genannten Pflichten obliegen auch Reiseunternehmen, die von den Rei-
seteilnehmern ein Entgelt erhalten, das den Gästebeitrag enthält.

(3) Soweit Wohnungsgeber, Betreiber oder die sonst durch Satzung Verpflichteten mit der
Abwicklung der Beherbergung, Nutzungsüberlassung oder Beförderung Dritte beauftra-
gen, die gewerbsmäßig derartige Abwicklungen übernehmen, sind diese Dritten neben
ihnen verpflichtet, die Pflichten nach Absatz 1 zu erfüllen. Die Beauftragenden haben die
Stadt Bad Salzdetfurth zu unterrichten, wenn und welche Dritte sie beauftragt haben.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Mitwirkungspflichtigen haften für die rechtzeitige
und vollständige Einziehung und Abführung des Gästebeitrages an die Stadt Bad Salz-
detfurth. Sind mehrere Mitwirkungspflichtige vorhanden, so haften diese als Gesamt-
schuldner. Weigert sich der Gästebeitragsschuldner, den Gästebeitrag zu zahlen, so haf-
tet der Mitwirkungspflichtige nicht, soweit er seine Verpflichtung aus Absatz 1 e. (Mel-
dung der Weigerung) unverzüglich erfüllt hat. Der Haftungsanspruch wird einen Monat
nach Bekanntgabe des Haftungsbescheides fällig.

(5) Kommt ein in den Absätzen 1 bis 3 genannter Mitwirkungspflichtiger einer der in Absatz 1
Buchstabe a., c. oder d. bestimmten Pflichten nicht nach, so kann die Höhe der nicht ein-
gezogenen und abgeführten oder nicht abgeführten Gästebeiträge durch Schätzung fest-
gelegt werden. Für die Schätzung werden etwa gleich große Betriebe als
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Schätzgrundlage herangezogen. Bettenzahl, Struktur, Standort und die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer des jeweiligen Monats sind bei der Schätzung zu berücksichtigen.

(6) Die an einer Zweitwohnung im Sinne von § 2 Absatz 2 Berechtigten sind verpflichtet, den
Jahresgästebeitrag von ihren mit in der Familie lebenden Angehörigen einzuziehen und
an die Stadt abzuführen. Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 9
Rückzahlung von Gästebeiträgen

(1) Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen beitragspflichtigen Aufenthaltes wird der
nach Übernachtungen berechnete zu viel gezahlte Gästebeitrag auf Antrag erstattet. Die
Rückzahlung erfolgt an den Gästekarteninhaber gegen Rückgabe der Gästekarte und
Vorlage einer Bestätigung des Wohnungsgebers über die vorzeitige Abreise. Der An-
spruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach der Abreise.

(2) Anträge auf Rückerstattung des Jahresgästebeitrages nach § 4 Absatz 3 sind bis zum
31. März des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres zu stellen.

§ 10
Datenverarbeitung

(1) Die zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung, Erhebung und Vollstre-
ckung des Gästebeitrags nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten werden von der Stadt Bad Salzdetfurth gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1, § 10
Absatz 1 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 NKAG und
den dort in Bezug genommenen Vorschriften der Abgabenordnung erhoben und verar-
beitet. Die Stadt Bad Salzdetfurth darf, soweit eine Erhebung beim Betroffenen nicht zum
Ziel führt oder nicht erfolgversprechend ist, Daten beim Finanzamt, beim Amtsgericht
(Handelsregister), beim Katasteramt und bei ihren für das Einwohnermeldewesen, Bau-
wesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen erheben und verarbeiten.
Das kann auch im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens erfolgen.

(2) Die Daten dürfen von den datenverarbeitenden Stellen nur zum Zweck der Beitragserhe-
bung nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabeverfahrens, das
denselben Abgabepflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung
sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit nach dem NDSG zu treffen, insbes. nach § 7Absatz 2 NDSG.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten und Haftung

Vorsätzliche oder leichtfertige Zuwiderhandlungen gegen § 7 Absatz 1 und 3 sowie § 8 Ab-
satz 1 bis 3 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG.
Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000,00 € geahndet werden.
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§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrags für die Ortsteile Bad Salz-
detfurth und Detfurth der Stadt Bad Salzdetfurth (Kurbeitragssatzung) vom 10.07.2014 außer
Kraft.

Bad Salzdetfurth, den 14.12.2023

Stadt Bad Salzdetfurth

Gez. Gryschka
Bürgermeister
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Vierte Nachtragssatzung 
zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Straßen der 

Stadt Alfeld (Leine) - Straßenreinigungsgebührensatzung - vom 11.12.2019 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes 
(NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. Seite 359), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29.06.2022 (Nds. GVBl. S. 420) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. Seite 121), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) 
in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 5 erhält folgende Fassung:
Gebührensätze 

Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in 

• Reinigungsklasse I:
Maschinelle Straßenreinigung: 0,80 € 

• Reinigungsklasse II:
Manuelle Straßenreinigung: 15,56 € 

• Reinigungsklasse III:
Winterdienst: 0,76 € 

Artikel II 

Diese vierte Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 

Alfeld (Leine), den 15.12.2023 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister - 

(Beushausen) 
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Vierzehnte Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der 
Stadt Alfeld (Leine) - Abwasserbeseitigungsabgabensatzung - vom 22.12.2008 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) sowie des § 96 des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner 
Sitzung vom 14.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 15 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze 

Die Abwassergebühr beträgt bei der 

1. Schmutzwasserbeseitigung 3,36 € / m³ 

2. Niederschlagswasserbeseitigung 0,28 € / m² 

Artikel II 

Diese vierzehnte Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 

Alfeld (Leine), den 15.12.2023 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister - 

(Beushausen) 
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Sechste Änderungssatzung
zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im ei-
genen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl., S. 576), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250) und des § 4 des Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine)
in seiner Sitzung am 14.12.2023 die folgende sechste Änderungssatzung zur Verwaltungs-
kostensatzung beschlossen:

Artikel I

Der Kostentarif zu § 2 wird bei folgender laufender Nummer geändert:

Lfd.
Nr.

Gegenstand Gebühr /
Pauschbetrag

in €

12 Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00

Artikel II

Diese sechste Änderungssatzung mit dem dazugehörigen Kostentarif tritt am 01.01.2024 in
Kraft. Gleichzeitig tritt der Kostentarif in der Fassung vom 01.01.2023 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den 15.12.2023

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)
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Zweite Änderungssatzung

zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Alfeld (Leine) vom 17.12.2015

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250) sowie des § 5 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds.
GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung vom 14.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

§ 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Steuersätze

Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 9 Abs. 1 und 2 (Spielgeräte mit Gewinn-
möglichkeit) beträgt der Steuersatz 20 v. H. des Einspielergebnisses.

Artikel II

Diese zweite Änderungssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Alfeld (Leine), den 15.12.2023

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen) 
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Erste Änderungssatzung 
zur Friedhofsgebührensatzung vom 16.12.2021 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 
(Nds. GVBl. S. 250) sowie des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung vom 14.12.2023 
folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Überlassung von Grabstellen 

Grabnutzungsgebühren 

Gebührensatz Verlängerungsgebühr
pro Jahr 

Einfache Wahlgräber 2.500,- € 62,50 € 

Bevorzugte Wahlgräber 2.857,- € 71,43 € 

Familiengräber (je qm) 2.044,- € 51,10 € 

Rasenwahlgräber (2 Grabstellen) 2.444,- € 97,76 € 

Zusätzliche Beisetzung einer Ascheurne in einer 
Wahlgrabstelle für Erdbestattungen 

20 % der jeweiligen 
Gebühr 

Reihengrab Verstorbene bis 5 Jahre 650,- € 

Reihengrab Verstorbene über 5 Jahre 1.000,- € 

Rasenreihengrab 1.769,- € 

Urnenfamilien-Grabstelle 2.347,- € 58,68 € 

Urnendoppel-Grabstelle 1.700,- € 42,50 € 

Urnenreihen-Grabstelle 700,- € - 

Urnengrabstelle ohne Kennzeichnung 1.400,- € - 

Urnengrabstelle mit zentraler Kennzeichnung 1.600,- € - 

Urnengrabstelle „Blätter im Wind“ 2.132,- € - 

Artikel II 

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Bestattungen 

Bestattungsgebühren 

Gebührensatz 

Bestattung von Verstorbenen bis 5 Jahre 300,- € 

Bestattung von Verstorbenen über 5 Jahre 825,- € 

Bestattung einer Ascheurne 200,- € 
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Bestattung an einem Sonn- oder Feiertag  100 % Aufschlag zur 
jeweiligen Gebühr 

Bestattung an einem Samstag  50 % Aufschlag zur 
jeweiligen Gebühr 

Bestattung außerhalb der Dienstzeit  25 % Aufschlag zur 
jeweiligen Gebühr 

Öffnen eines Ascheurnengrabes 130,- € 

Umbettung einer Leiche oder deren Überreste 3.394,- € 

Umbettung einer Ascheurne 298,- € 

Ausgrabung einer Leiche oder deren Überreste 2.594,- € 

Ausgrabung einer Ascheurne 271,- € 

Wiederbeisetzung einer Leiche oder deren Überreste 1.883,- € 

Wiederbeisetzung einer Ascheurne 286,- € 

Sarg-/Urnenträger je Träger 150,- € 

Ausschmücken der Gruft (nur Sargbestattung) 145,- € 

Artikel III 

§ 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Sonstige Gebühren 

sonstige Gebühren 

Gebührensatz 

Benutzung der Friedhofskapelle mit Feier 400,- € 

Benutzung der Friedhofskapelle ohne Feier 300,- € 

Aufbewahrung von Leichen, die nicht auf einem städtischen Friedhof 
bestattet werden, je Tag 

74,- € 

Genehmigung von Grabausstattungen und Denkmalen, inkl. 
Überprüfung der Standfestigkeit und das Abräumen bei der Einebnung 
der Grabstelle 

 12 % des vereinbarten 
Herstellerentgelts inkl. der 

gesetzl. Mehrwertsteuer 

Artikel IV 

Diese erste Änderungssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 

Alfeld (Leine), den 15.12.2023 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister - 

(Beushausen) 
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913 - Amt für Migration, Integration und Demographie 

Team Asylbewerberleistung  

AZ: 194803-RomA 

Öffentliche Zustellung 

Gemäß § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 10

Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der 

Einstellungsbescheid nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) des Landkreises Hildesheim, 

Amt für Migration und Integration, Team Asylbewerberleistungen, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 

31134 Hildesheim vom 16.12.2023, Aktenzeichen: 194803-RomA gerichtet an: 

Herrn Levani TCHITCHINADZE 

zuletzt ansässig: Im Winkel 6, 31162 Bad Salzdetfurth 

während der Sprechzeiten bei dem Landkreis Hildesheim, Team Asylbewerberleistungen, eingesehen 

bzw. abgeholt werden kann.  

Die Zustellung war nach den oben benannten Vorschriften durchzuführen, weil der Aufenthaltsort des 

Empfängers unbekannt ist. 

Hildesheim, den 16.12.2023 

Im Auftrag 

Herr Romer 
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1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet 

„Beuster und Kalte Beuster“ 
in den Gemeinden Diekholzen und Sibbesse und 
der Stadt Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim 

LSG HI 072 
vom 17.12.2018 

Artikel 1 
Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Beuster und Kalte Beuster“  

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Beuster und Kalte Beuster“ in den 
Gemeinden Diekholzen und Sibbesse und der Stadt Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, 
LSG HI 072 vom 17.12.2018 (Amtsblatt Nr. 2 vom 09. Januar 2019, S. 34) wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Präambel wird wie folgt neu gefasst:
Aufgrund der §§ 22 Abs. 1, 26 und 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art.
3 Erstes G zur Änd. des Elektro- und ElektronikgeräteG, der Entsorgungsfach-betriebeVO
und des BundesnaturschutzG vom 8.12.2022 (BGBl. I S. 2240), i. V. m. §§ 19 und 32 Abs.
1 und 2 des Niedersächsischen Naturschutzgesetz (NNatSchG) in der Fassung vom
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) zu-letzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des G über den
Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ und des AusführungsG zum
BundesnaturschutzG sowie zur Änd. weiterer Gesetze vom 22.9.2022 (Nds. GVBl. S. 578),,
Nds. Jagdgesetz (NJagdG) vom 16.3.2001 (Nds. GVBl. S. 100, zuletzt geändert durch Art.
1 und 2 G zur Änd. des JagdG und weiterer Vorschriften sowie zur Aufhebung der WolfsVO
vom 17.5.2022 (Nds. GVBl. S. 315), Gewässerschutz- und Waldrecht vom 11.11.2020
(Nds. GVBl. S. 451), sowie § 58 Abs. 1 Nr. 5 sowie §§ 10 und 11 Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) (Nds. GVBl. 2010, S. 576), das zuletzt geändert
wurde durch Art. 1 G zur Änd. des KommunalverfassungsG und anderer kommunalrechtl.
Vorschriften vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700, ber. 2021 S. 730) wird vom Landkreis
Hildesheim verordnet:

2.  § 1 (3) wird wie folgt um Satz 3 ergänzt: 
3Darüber hinaus umfasst das LSG Teilflächen des Europäischen Vogelschutzgebiets „V44 
Hildesheimer Wald“ gemäß der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der 
wildleben-den Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193) und ist damit Teil des 
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. 

3. § 3 (2) wird wie folgt geändert: 
a. Folgender Schutzzweck wird ergänzt

3. des Lebensraumtyps 9130 Waldmeister-Buchenwälder (Anhang I FFH-Richtlinie):
Erhaltung und Entwicklung naturnaher, strukturreicher Bestände auf mehr oder
weniger basenreichen, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit
natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur tlw. ohne Nutzung. Die Naturverjüngung
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der Buche und der lebensraumtypischen standortgerechten Mischbaumarten ist 
weitgehend ohne Gatter möglich. Die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 
der mesophilen Buchenwälder kommen in stabilen Populationen vor.  
Besonderer Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung von buchendominierten 
Wäldern mit mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen insbesondere 
mit einem hohen Anteil von Altholz, lebenden Habitatbäumen sowie starkem liegendem 
und stehendem Totholz 
 

b. aus Nr. 3 wird Nr. 4 

c. aus Nr. 4 wird Nr. 5 

d. aus Nr. 5 wird Nr. 6 

e. aus Nr. 6 wird Nr. 7 

 
4. § 3 wird wie folgt um Absatz 3 und 4 ergänzt: 

(3) Besonderer Schutzzweck als Teil des europäischen Vogelschutzgebiets V 44 
„Hildesheimer Wald“ ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes insbesondere der Wert bestimmenden Anhang I-Arten (Art. 4 
Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie) für 

1.  den Mittelspecht durch  
 einen ausreichend großen Eichen-Anteil aller Altersstufen mit einem hohen Anteil 

an Eichen-Altholz bei Erhaltung und Weiterentwicklung des Referenzzustandes 
der vorkommenden Bestände 

 Erhalt und Wiederherstellung von reich strukturierten alten Laub- und 
Mischwäldern mit einem hohen Alt- und Totholzanteil, 

 Lebensraumvernetzung durch Entwicklung / Ausweitung entsprechender linearer 
Strukturen (z.B. Anpflanzung von Eichenalleen), 

 Verzicht auf großflächige Kahlschläge im Laubwald oder Isolierung geeigneter 
Lebensräume. 

 

2. den Wespenbussard durch 
 Schutz der Brutplätze vor Störungen (Horstschutz, Ruhezonen im weiten Umfeld 

um die Horstbäume), 

 Erhalt und Entwicklung von Altholzbeständen, 

 Erhalt und Entwicklung von Nahrungshabitaten in räumlichem Verbund mit 
Bruthabitaten (z.B. Magerrasen, Lichtungen, Brachflächen, Schneisen und 
Wegränder), 

3. den Schwarzstorch durch 
 Erhalt und Entwicklung großräumiger, störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, 

 Erhalt und Entwicklung von Nahrungshabitaten in der Nähe der Bruthabitate in 
ausreichendem Umfang, 

 Erhalt und Entwicklung von Vernetzungsstrukturen (beispielsweise Gewässern) 
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zwischen Brut- und Nahrungshabitaten, 

 Schutz und Entwicklung von Nahrungsgewässern. 

 Schutz von Brutvorkommen  

 Schutz von Brutplätzen vor Störungen (Horstschutz, Ruhezonen im weiten Umfeld 
um die Horstbäumen),   

 

(4) Besonderer Schutzzweck als Teil des europäischen Vogelschutzgebietes V 44 
„Hildesheimer Wald“ ist die Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Populationen der weiteren im Gebiet vorkommenden und als 
maßgeblich eingestuften Brutvogelarten, insbesondere Schwarzspecht, 
Zwergschnäpper, Rotmilan, Grauspecht (jeweils Anhang I europäische 
Vogelschutzrichtlinie) und Waldschnepfe (Anhang II europäische Vogelschutzrichtlinie) 
als maßgebliche Bestandteile des Vogelschutzgebietes durch die Erhaltung und 
Förderung ihrer Bestände und ihrer Lebensstätten. 

5. § 3 (3) wird durch die zuvor eingefügten Ergänzungen zu (5) 
 

6. § 4 wird wie folgt um Absatz 4 ergänzt: 

(4) In der Teilfläche des LSG, die innerhalb des Vogelschutzgebietes V44 
„Hildesheimer Wald“ liegen, werden über die Handlungen des Absatzes 1 hinaus 
folgende Handlungen untersagt: 

1. das LSG zwischen dem 1. März und dem 31. August außerhalb der Wege im Sinne 
des § 25 Abs. 1 NWaldLG und gekennzeichneter Wanderwege zu betreten oder 
auf sonstige Weise aufzusuchen, 

2. das LSG außerhalb der Fahrwege (gemäß §25 Abs. 2 NWaldLG) und 
ausgewiesener offizieller Radwege mit Fahrrädern zu befahren, 

3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit 
Kraftfahrzeugen zu befahren, 

 
7. § 5 Absatz 1 wird wie folgt um Nr. 7 ergänzt: 

7. im Bereich des Vogelschutzgebietes die Durchführung organisierter Veranstaltungen 
im Zeitraum vom 01. März bis 31. August, bei denen mit mehr als 20 Teilnehmenden zu 
rechnen ist oder bei denen Veranstaltungstechnik oder –mobiliar eingesetzt. 

 
8. § 6 Absatz 1 wird wie folgt um eine neue Nr. 1 ergänzt: 

a. 1. das Betreten und Befahren des Gebietes außerhalb der gemäß § 6 (2) Nr. 6 
festgesetzten Horstschutzzonen 

a) durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte 
zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,  

b) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden oder deren Beauftragte zur 
Erfüllung dienstlicher Aufgaben; 

c) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren 
Beauftragte zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden, 
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d) zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf 
Anordnung der Naturschutzbehörde oder mit deren Zustimmung, 

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung 
mit Zustimmung der Naturschutzbehörde; Veranstaltungen zur Erfüllung des 
gesetzlichen Bildungsauftrages der Niedersächsischen Landesforsten 
bedürfen keiner Zustimmung der Naturschutzbehörde 

 
b. Nr. 1. wird durch die Ergänzung zu 2, Nr. 2 zu 3 und Nr. 3 zu 4 
c. Nr. 4 wird zu 5 und wird wie folgt ergänzt 

c ohne die Jagd auf die Waldschnepfe und die Jagd mit Totschlagfallen,  
d ohne die Jagd vom 01.03. bis 31.08. im Umkreis von 300 m um genutzte Horste 
oder einem mit der UNB abgestimmten Bereich, 

d. Nr. 5 c wird durch die Ergänzung zu Nr. 5 e) 
e. Ab Nr. 6 bis Nr. 21 verschiebt sich die Nummerierung durch die Ergänzung um eine 

Stelle nach oben 
 

9. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert 
 

a. Nr. 2 wird wie folgt geändert 

„Karte mit einer Schraffur von links oben nach rechts unten“ wird gestrichen und Nr. 
2 wird wie folgt formuliert: 
zusätzlich zur Ziffer 1 auf den in der maßgeblichen Karte gekennzeichneten 
Waldflächen gem. Nr. 3 und 5 (Flächen mit den wertbestimmenden 
Lebensraumtypen 91E0 und 9130, sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
wertbestimmenden bzw. maßgeblichen Spechtarten), soweit:   
 

b. nach Buchstabe i) wird Nr. 3 neu eingefügt:  
i. zusätzlich zur Ziffer 1+2 auf den in der maßgeblichen Karte mit einer Schraffur 

von links oben nach rechts unten gekennzeichneten Waldflächen (Flächen mit 
den wertbestimmenden Lebensraumtypen 91E0 und 9130 im 
Gesamterhaltungszustand „B“, die gleichzeitig Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der wertbestimmenden bzw. maßgeblichen Spechtarten sein 
können), soweit: 

ii. aus den Buchstaben j) bis o) der Nr. 2 werden nun a) bis f) der neuen Nr. 3 
c. Nr. 3 wird zu Nr. 4 und wie folgt geändert: In Satz 1 wird 1-2 in 1-3 geändert. 
d. Nr. 4 wird wie folgt umformuliert: 

auf den in der maßgeblichen Karte mit einer Schraffur von links unten nach rechts 
oben gekennzeichneten Waldflächen „Kernfläche“ (= u.a. Fläche mit natürlicher 
Waldentwicklung sowie LRT 7220) nur mit Zustimmung gem. Abs. 3 der zuständigen 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung kann im Rahmen der Zustimmung zum 
Bewirtschaftungsplan erfolgen. Freigestellt sind Maßnahmen in den 
Fichtenbeständen zur Förderung lebensraumtypischer Laubholzbestände.   

e. Nr. 5 wird wie folgt neu eingefügt: 
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5. zusätzlich zur Ziffer 1+2 auf den in der maßgeblichen Karte rautiert 
gekennzeichneten Waldflächen (Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
wertbestimmenden bzw. maßgeblichen Spechtarten), soweit beim 
Holzeinschlag und bei der Pflege: 

a) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Waldflächen der jeweiligen 
Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten wird, 

b) je vollem Hektar der Waldfläche mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
mindestens drei lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume 
markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen werden; 
artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und 
Höhlenbäumen bleiben unberührt; 

 
 

f. Nr. 6 wird wie folgt neu eingefügt: 

 

6. im Vogelschutzgebiet zum Schutz von Bruten der Vogelarten Wespenbussard, 
Schwarzstorch sowie Rotmilan in der Zeit vom 01.03. bis 31.8. im Umkreis von 
300 m um genutzte, bekannte Horste oder in Abstimmung mit der UNB keine 
forstlichen Maßnahmen, Bauarbeiten, Holzrücken sowie Holzlagerung 
durchgeführt werden. 

 

g. Nr. 7 wird wie folgt neu eingefügt: 

 

7. Sollten aufgrund von Kalamitäten Maßnahmen zum Schutz des verbleibenden 
Bestandes erforderlich sein, die über die Freistellung der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft hinausgehen, so bedürfen diese der Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde. 

 

 
10. § 8 Absatz 1 wird um 

3.  Maßnahmen zur Besucherlenkung 

ergänzt 
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Artikel 2 

Änderung der maßgeblichen Karte zur Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Beuster und Kalte Beuster“ 

 
Die maßgebliche Karte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Beuster und Kalte 
Beuster“ wird wie folgt geändert: 
 
Folgende Darstellungen in der Verordnungskarte werden durch die Änderungsverordnung 
angepasst (in Rot in der Karte dargestellt): 
 

 Darstellung des Vogelschutzgebietes im Bereich des LSG 
 Darstellung der befahrungsempfindlichen Standorte 
 Veränderte Ausdehnung des Waldes nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung durch 

veränderte Ausdehnung der Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 
 Waldflächen mit dem „neuen“ Lebensraumtyp 9130 im Gesamterhaltungszustand B: 

Hier wird die Darstellung der Waldflächen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 ergänzt (erweitert) 
 Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wertbestimmenden bzw. 

maßgeblichen Spechtarten (s.u.), die nicht gleichzeitig Lebensraumtypen darstellen 
gem. § 6 Abs. 2 Nr. 5 

 Änderung der Verweise auf den Fundort in der Verordnung 
Die geänderte maßgebliche Karte ist Bestandteil der Änderungsverordnung. 
Die Karte liegt in den Verwaltungen der Gemeinden Diekholzen und Sibbesse, der Stadt Bad 
Salzdetfurth sowie des Landkreises Hildesheim (Naturschutzbehörde) aus und kann während 
der Dienstzeiten von jedem kostenlos eingesehen werden. 
 
 

 
 

Artikel 3 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung wird im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim verkündet und tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hildesheim, den 20.12.2023 

 
Landkreis Hildesheim 

als Naturschutzbehörde 
 
 
Der Landrat 
gez. Lynack 
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Maßgebliche Karte zur
1. Änderungsverordnung Landschaftsschutzgebiet 
"Beuster und Kalte Beuster"  LSG HI 072
Gemeinden Diekholzen und Sibbesse,
Stadt Bad Salzdetfurth

Amt 208 - Umweltamt
Naturschutzbehörde  

Blatt 1

Vogelschutzgebiet V44

1:10.000

Wald nach § 6 Abs. 2 Nr. 3. der VO (LRT 91E0 
und 9130 im Gesamterhaltungszustand "B")
Wald nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 der VO (Kernflächen, 
u.a. Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 
sowie LRT  7220)
Wald nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 der VO 
(FuR Spechtarten)

befahrungsempfindliche Standorte 
gem. § 6 Abs. 2 Nr.2 b) nach LBEG 
"Gefährdung der Bodenfunktionen durch 
Bodenverdichtung"

Landkreis Hildesheim, den 20.12.2023 Landkreis Hildesheim
Der Landrat
gez. Lynack
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